
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/10 7Ob156/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1974

Norm

KFG 1967 §63 Abs4

Rechtssatz

Nicht die Absicht Ansprüche gerichtlich geltend zu machen, sondern die gerichtliche Geltendmachung selbst ist

anzeigep4ichtig, sodaß dieser Schritt auch nachfolgend, wenngleich unverzüglich angezeigt werden müßte (VersR

1960, 935; VersR 1972, 844).

Entscheidungstexte

7 Ob 156/74
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